
  

Kantonsrat St.Gallen 22.25.05 
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SVP-Fraktion (Sprecher: Wüst-Oberriet) 

 

 

Art. 3:     Festhalten am geltenden Recht. 

 

 

Begründung: 

 

Auf die geplante Änderung von Art. 3 ist zu verzichten und die ak-

tuelle Gesetzesformulierung beizubehalten. Die vorgeschlagene 

Änderung würde die Wirkungskontrolle von der kantonalen Ge-

setzgebung auf einen internationalen Vertrag verlagern und da- 

mit ein automatisches System einführen, das sich der politischen 

Kontrolle entzieht. Die bestehende Regelung ist klar, rechtsstaat-

lich korrekt und stellt sicher, dass die Wirkungskontrolle auf demo-

kratisch legitimiertem kantonalem Recht basiert. Wenn eine Über-

prüfung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) notwen-

dig wird, kann dies bereits heute ohne Gesetzesänderung erfolgen. 

Die Wirkungskontrolle hat weiterhin die Wirkung der kantonalen 

Gesetzgebung zu prüfen und keine automatische oder dynami-

sche Verweisung auf die UN-BRK aufzunehmen. 

 

 


